
dennoch entgegen den Sicherheitsbestimmungen damit 
arbeiteten und die Arbeitsschutzverantwortlichen dies 
duldeten. Schließlich war in diesem Bereich völlig un
klar, wer vom Betrieb für die Untersuchung der Ur
sachen des Unfalls verantwortlich war. Die Strafkam
mer wandte sich mit einer Gerichtskritik an den Be
trieb und verlangte die Beseitigung dieser Gesetzes- 
verletzüngen, die in diesem Betrieb kein Einzelfall 
waren.

Zur Verantwortung der Bezirksgerichte

Obwohl alle Bezirksgerichte verpflichtet waren, auf 
der Grundlage der Richtlinie Nr. 20 und des der 8. Ple
nartagung vorgelegten Berichts ihre eigene Rechtspre
chung auszuwerten und die Kreisgerichte entsprechend 
anzuleiten, sind einige dieser Verpflichtung nicht hin
reichend nachgekommen.
Die Bezirksgerichte wurden vom Plenum des Ober
sten Gerichts aufgefordert, einen Richter auf dem Ge
biet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes zu qualifi
zieren. Dieser sollte die Richter der Kreisgerichte auf 
die entsprechende Fachliteratur sowie auf wichtige 
Entscheidungen des Bezirksgerichts hinweisen, sie bei 
der Lösung komplizierter Fragen beraten und für den 
Erfahrungsaustausch über die sachkundige Vorberei
tung und Durchführung von Verhandlungen sorgen. Die 
Bezirksgerichte sollten mit den staatlichen und gesell
schaftlichen Kontrollorganen des Arbeitsschutzes Zu

sammenarbeiten und die dabei gewonnenen Erfahrun
gen’’mit den Richtern der Kreisgerichte auswerten.
Das Präsidium des Bezirksgerichts Suhl hat auf der 
Grundlage dieser Anregung festgelegt, daß und wie 
sich ein Richter auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes besonders qualifiziert. Ferner wurde 
sowohl für das Bezirksgericht als auch für die Kreis
gerichte festgestellt, welche Schöffen über Spezial
kenntnisse auf (dem Gebiet des Gesundheits- und Ar
beitschutzes verfügen. Inzwischen wurden diese Schöf
fen bei derartigen Verfahren mit Erfolg eingesetzt. 
Darüber hinaus wurde die eigene Rechtsprechung und 
die der Kreisgerichte auf dem Gebiet des Gesundheits
und Arbeitsschutzes eingeschätzt und auf Fachberatun
gen mit den Richtern der Kreisgerichte ausgewertet, 
wobei insbesondere die Methoden, mit denen eine 
höhere gesellschaftliche Wirksamkeit erzielt werden 
kann, verallgemeinert wurden.
Das Bezirksgericht Dresden begnügte sich dagegen da
mit, in einer Direktorentagung lediglich die Materia
lien der 8. Plenartagung des Obersten Gerichts wieder
zugeben — dies zum Teil auch noch unrichtig —, ohne 
konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung der Richtlinie 
Nr. 20 festzulegen. Damit wurde das Bezirksgericht 
seiner Verpflichtung, die einheitliche, auf die größt
mögliche gesellschaftliche Wirksamkeit gerichtete 
Rechtsanwendung durch' alle Kreisgerichte seines Be
zirks zu sichern, nicht gerecht.

dZerickta
Dr. DIETMAR SEIDEL, wiss. Oberassistent, und MAX LUPK.E, wiss. Mitarbeiter 
am Institut für Strafrecht an der Humboldt-Universität Berlin

Wissenschaftliche Beratung über Probleme der bürgerlichen 
und der sozialistischen Kriminologie

Die Forschungsgemeinschaft „Jugendkriminologie“ des 
wissenschaftlichen Beirats für Jugendforschung beim 
Amt für Jugendfragen des Ministerrates der DDR 
führte am 24. und 25. Mai 1966 ihre 2. Arbeitstagung 
durch. Gegenstand der Beratung waren die Ausein
andersetzung mit Methoden und Ergebnissen der bür
gerlichen Kriminologie sowie die Methodologie der sich 
entwickelnden sozialistischen Kriminologie. Der Kom
plexität des in der DDR noch jungen Wissenschafts
zweiges entsprechend nahmen an der Aussprache 
Juristen, Psychologen und Mediziner teil.

*

Der Leiter der Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. habil. 
L e k s c h a s ,  Prorektor für Gesellschaftswissenschaften 
und Direktor des Instituts für Strafrecht an der Hum
boldt-Universität Berlin, analysierte die unterschied
lichen Standorte bürgerlicher Kriminologen und unter
suchte die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit 
bürgerlicher kriminologischer Verfahren und Ergeb
nisse für die kriminologische Forschung in der DDR*. 
Er wies darauf hin, daß die konkrete und detaillierte 
Auseinandersetzung insbesondere mit der heutigen Kri
minologie in Westdeutschland ein wichtiger Beitrag 
zum nationalen Dialog sei und in Alternativen für eine 
demokratische Entwicklung in Westdeutschland auch in 
der Kriminalpolitik einmünden müsse. Um zu nutzbrin
genden wissenschaftlichen Ergebnissen zu kommen, sei 
es erforderlich, eine klare Position für die Auseinander
setzung mit der bürgerlichen Kriminologie zu beziehen. 
Der Referent kritisierte zwei gleichermaßen fehler-
f Eine ausführliche Darstellung dieser Problematik geben Buch- 
holz/Hartmann/Eekschas in ihrem Buch „Sozialistische Krimi
nologie'', das demnächst im Staatsverlag der DDR erscheint.

hafte extreme Haltungen in der bisherigen Polemik: 
die undifferenzierte Ablehnung der Ergebnisse der ge
samten bürgerlichen Kriminologie einerseits und die 
unkritische Bezugnahme auf bürgerliche Kriminologen 
andererseits. Vielmehr müßten Werdegang und Ent
wicklungstendenzen der bürgerlichen Kriminologie, ins
besondere ihre Stellung zur Gesellschaft, genau unter
sucht werden.
Lekschas beschäftigte sich dann näher mit dem Werde
gang der bürgerlichen Kriminologie, die sich im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts als Wissenschaft heraus
bildete, als die Kriminalität enorm anwuchs und zu 
einem internationalen Problem wurde. Die Gründung 
internationaler Vereinigungen zur Erforschung der Kri
minalität und zur Ausarbeitung von Maßnahmen gegen 
sie — wobei sich v. Liszt besonders hervortat — sei ein 
sichtbarer Ausdruck des zunehmenden Unbehagens 
über diese gesellschaftliche Erscheinung gewesen. Aller
dings sei die kriminologische Fragestellung darauf be
schränkt worden, wie man der Kriminalität Einhalt 
gebieten könne, ohne die Grundlagen der gesellschaft
lichen Ordnung anzutasten. Die bürgerliche Krimino
logie habe ihre Analyse der Ursachen der Kriminalität 
nie so weit treiben können und dürfen, daß sie etwa in 
eine revolutionäre Gesellschaftskritik mündete. Das 
habe sich im Prinzip bei v. Liszt (soziologische Schule) 
gezeigt und bei Merkel (demokratisch-kritische Rich
tung), Liepmann (Anfänge einer antiimperialistischen 
Richtung), Binding (sog. klassische Richtung) sowie bei 
Max Ernst Meyer (Rechtsphilosophie) eine entscheidende 
Rolle gespielt. Selbst für die sog. positive Schule Ferris 
(ursprünglich Sozialdemokrat, später Renegat) sei die 
bürgerliche Ordnung tabu gewesen.
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